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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.02.2006

Norm

ZPO §43

ZPO §405

1. ZPO § 43 heute

2. ZPO § 43 gültig ab 01.01.1985 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 501/1984

1. ZPO § 405 heute

2. ZPO § 405 gültig ab 01.01.1898

Rechtssatz

Die vorläu9ge Einräumung eines Mitverschuldens im ersten Verfahrensabschnitt führt bei späterem Fallenlassen des

angenommenen Mitverschuldens zu keiner Kürzung der Kosten des ersten Verfahrensabschnittes um die

Mitverschuldensquote, wenn das Gericht von einer Verschuldensteilung wie im ersten Verfahrensabschnitt ausgeht.
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